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An die  
Eltern bzw. Schülerinnen/Schüler 
der 2., 3. und 4. Klassen 
 
Mitteilung: Büchergutschein und didaktisches Materi al – Schuljahr 2011/2012 
 
Wie bereits in den letzten Jahren wird von der Landesregierung auch im Schuljahr 2011/2012 der 
„Büchergutschein“ in Höhe von 150,00 € für alle Schülerinnen und Schüler der 3., 4. und 5. 
Klassen gewährt. 
Gemäß Schreiben der Landesverwaltung – Abteilung 5 - Finanzen und Haushalt – vom 
13.08.2010, gemäß Mitteilung des Deutschen Schulamtes vom 06.09.2010, gemäß Anleitungen 
(Besprechung vom 26.04.2011) der Schulämter und des Amtes für Schulfürsorge – betreffend den 
Büchergutschein (Bücher und didaktisches Material) werden folgende Informationen zur 
Beachtung aufgelistet: 
 
Auch im Schuljahr 2011/2012 ist es notwendig, die Ausgabenbelege betreffend den Ankauf von 
Schulbüchern und/oder didaktischem Material aufzubewahren und mit dem Ansuchen um 
Ausgabenrückerstattung im Sekretariat dieser Schule abzugeben. 
 
Nachstehend angeführte Unterlagen werden als Ausgabenbeleg anerkannt: 
 

1. RECHNUNG mit Beschreibung der gekauften Bücher/des didaktischen Materials, mit dem 
Preis, dem Namen der Schülerin/des Schülers, der Steuernummer; 

2. STEUERBELEG mit der Beschreibung der gekauften Bücher/des didaktischen Materials, 
mit dem Preis, mit händischer Ergänzung des Namens der Schülerin/des Schülers; 

3. QUITTUNG/ZAHLUNGSBESTÄTIGUNG der Verkäuferin/des Verkäufers betreffend den 
Ankauf von gebrauchten Schulbüchern usw.; Name der Verkäuferin/des Verkäufers, der 
Käuferin/des Käufers, Beschreibung der Schulwaren angeben. 

 
Folgende Schulwaren gelten als didaktisches Material (gemäß Anleitungen der Schulämter sowie Amt für 

Schulfürsorge): 
 

Schreibmaterial, technische Hilfsmittel sowie informationstechnisches Material wie z.B. Personal 
Computer, E-books, Net-books, Tablet PCs oder Notebooks; Spezialkleidung für Werkstätten und 
Labors. 
 
Es werden keine Eigenerklärungen angenommen. 
 
Das Ansuchen (mit Angabe des Termins für die Einreichung) um Rückerstattung der Ausgaben für 
Schulbücher und/oder didaktischem Material wird den Schülerinnen/Schülern in den ersten 
Schulwochen ausgehändigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Direktor 

 
Dr. Franz Josef Oberstaller 


